
Urteil
OLG Saarbrücken, § 1578b BGB
Unbefristeter Unterhalt wegen
Erwerbsnachteilen durch Kindererziehung

Ehebedingte Nachteile bei der Einkommenshöhe
können auch mithilfe des Versicherungsverlaufs nachge-
wiesen werden.
Urteil des OLG Saarbrücken vom 12.5.2010, 6 UF 132/09

Aus den Gründen:
I. Die Parteien streiten zweitinstanzlich, in wel-

cher Höhe und wie lange der Beklagte ab September
2008 verpflichtet ist, der Klägerin nachehelichen
Unterhalt zu zahlen.

Der Beklagte ist gelernter Dreher und arbeitet seit
Januar 2000 bei der Firma B.-R. AG in H., zuletzt als
Prüfer im Bereich Maschinenhydraulik. Er ist ferner
seit Juli 2007 im Umfang einer geringfügigen Tätig-
keit bei der Firma Getränke Be. und Sohn GmbH in
S. beschäftigt.

Die Klägerin ist ausgebildete Bürogehilfin und
hat bis Mitte Oktober 1998 bei der Firma S. AG – zu-
letzt als Sekretärin – gearbeitet, wo sie 1997 ein Jah-
resbruttogehalt von rund 29.000 Euro bezogen hat.
Danach und bis April 2002 hat sie sich dem Haushalt
und der Erziehung von A. gewidmet. Seit Mai 2002
ist sie im Rahmen einer geringfügigen versicherungs-
freien Tätigkeit als kaufmännische Angestellte bei
der Handelsagentur S. D. beschäftigt. Von August
2006 bis Oktober 2009 hat die Klägerin ergänzende
Leistungen nach dem SGB II bezogen; die in diesem
Zeitraum auf die ARGE N. übergegangenen Unter-
haltsansprüche der Klägerin gegen den Beklagten hat
die ARGE N. dieser am 25.11.2009 zur gerichtlichen
Geltendmachung zurück übertragen. Seit
11.11.2009 ist die Klägerin als Verkäuferin bei der
Firma T. M. in N. zunächst für 20 Stunden wöchent-
lich zu einem Bruttoentgelt von 780 Euro und seit
Februar 2010 im Umfang von 108 Stunden monat-
lich für ein Bruttogehalt von 975 Euro beschäftigt.
Ihre Tätigkeit bei der Firma D. hat sie beibehalten;
sie arbeitet dort aber nur noch im Regalservice.

Durch das angefochtene Urteil, auf das Bezug ge-
nommen wird, hat das Familiengericht den Beklag-
ten verurteilt, an die Klägerin ab März 2009 monat-
lich im Voraus einen jeweils bis zum dritten Werktag
eines jeden Monats fälligen laufenden Geschieden-
enunterhalt in Höhe von 448 Euro von März bis Mai
2009 und in Höhe von 300 Euro ab Juni 2009 sowie
rückständigen Ehegattenunterhalt für den Zeitraum
September 2008 bis Februar 2009 in Höhe von 649
Euro zu zahlen.

Mit seiner hiergegen gerichteten Berufung ver-
folgt der Beklagte seinen erstinstanzlichen Klageab-
weisungsantrag weiter.

II. Das Maß des hiernach bestehenden Aufsto-
ckungsunterhaltsanspruchs der Klägerin bestimmt
sich nach den – wandelbaren – ehelichen Lebensver-
hältnissen (§ 1578 Abs. 1 S. 1 BGB; vgl. BGH, Urteil
vom 17.03 2010 – XII ZR 204/08 – m.w.N.; BGH
FamRZ 2010, 111; 2009, 411; 2008, 968). Diese
sind hier von den Einkünften des Beklagten und dem
Einkommen geprägt, das die Klägerin erzielen könn-
te, wenn sie ihrer Erwerbsobliegenheit ordnungsge-
mäß nachkäme (vgl. hierzu – grundlegend – BGH
FamRZ 2001, 986; vgl. auch BGH FamRZ 2008,
968). […]

Das von der Klägerin seit September 2008 erziel-
bare Einkommen aus vollschichtiger Tätigkeit als
Bürogehilfin oder Verkäuferin schätzt der Senat nach
§ 287 ZPO (vgl. BGH FamRZ 2009, 1300; 2008,
2104; 1993, 789) unter Berücksichtigung der hier
gegebenen Einzelfallumstände – nach Bereinigung
um fiktive pauschale berufsbedingte Kosten (vgl.
dazu BGH FamRZ 2009, 314) – derzeit auf rund
1.200 Euro netto; dieses Einkommen ist bei der ge-
genwärtigen Arbeitsmarktlage nach der Erfahrung
des Senats im Saarland realistisch erzielbar (vgl.
BVerfG, Beschluss vom 11.03.2010 – 1 BvR
3031/08 – m.w.N.; BGH FamRZ 2008, 2104;
1996, 345) und steht mit dem von der Klägerin selbst
zugestandenen Stundensatz von 9 Euro in Einklang,
den der Senat zugrunde legt. Hieraus errechnet sich
unter Einbeziehung branchenüblicher Sonderzu-
wendungen ein Jahresbruttogehalt von rund 20.350
Euro, was nach Steuerklasse II mit einem halben Kin-
derfreibetrag nach Abzug der Sozialabgaben, Ein-
kommensteuer, Solidaritätszuschlag und
Kirchensteuer einem monatlichen Nettoeinkommen
von rund 1.200 Euro entspricht. […]

Der Senat teilt die Auffassung des Familiengerichts,
dass unter den hier gegebenen Umständen die Vor-
aussetzungen für eine zeitliche Begrenzung oder He-
rabsetzung des Unterhaltsanspruchs der Klägerin
nach § 1578 b Abs. 2 BGB – jedenfalls derzeit – nicht
gegeben sind.

Nach der seit 01.01.2008 in Kraft getretenen Re-
gelung des § 1578 b Abs. 2 BGB ist der Unterhaltsan-
spruch des geschiedenen Ehegatten zeitlich zu be-
grenzen, wenn ein zeitlich unbegrenzter Unterhalts-
anspruch auch unter Wahrung der Belange eines dem
Berechtigten zur Pflege oder Erziehung anvertrauten
gemeinschaftlichen Kindes unbillig wäre, wobei für
die Beurteilung, ob die Voraussetzungen für eine zeit-
liche Begrenzung gegeben sind, Abs. 1 S. 2 u. 3
entsprechend gilt.

Nach § 1578 b Abs. 1 Satz 2 und 3 BGB ist hier-
bei insbesondere zu berücksichtigen, inwieweit
durch die Ehe Nachteile im Hinblick auf die Mög-
lichkeit eingetreten sind, für den eigenen Unterhalt
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zu sorgen, wobei sich solche Nachteile vor allem aus
der Dauer der Pflege oder Erziehung eines gemein-
schaftlichen Kindes, aus der Gestaltung von Haus-
haltsführung und Erwerbstätigkeit während der Ehe
sowie aus der Dauer der Ehe ergeben können.

Hierbei trägt der Unterhaltsverpflichtete die Dar-
legungs- und Beweislast für Tatsachen, die zu einer
Befristung oder Beschränkung des nachehelichen
Unterhalts führen können. In die Darlegungs- und
Beweislast des Unterhaltspflichtigen fällt grundsätz-
lich auch der Umstand, dass dem Unterhaltsberech-
tigten keine ehebedingten Nachteile im Sinne von
§ 1578 b BGB entstanden sind. Allerdings erfährt die
dem Unterhaltspflichtigen obliegende Darlegungs-
und Beweislast Erleichterungen nach den von der
Rechtsprechung zum Beweis negativer Tatsachen
entwickelten Grundsätzen. Den Unterhaltsberech-
tigten trifft daher eine sekundäre Darlegungslast, de-
ren Umfang sich nach den Einzelfallumständen rich-
tet. Die Darlegungen müssen so konkret sein, dass
der beweisbelasteten Partei eine Widerlegung mög-
lich ist. Der Unterhaltsberechtigte muss daher die
Behauptung, es seien keine ehebedingten Nachteile
entstanden, substantiiert bestreiten und seinerseits
darlegen, welche konkreten ehebedingten Nachteile
entstanden sein sollen. Erst wenn das Vorbringen des
Unterhaltsberechtigten diesen Anforderungen ge-
nügt, müssen die vorgetragenen ehebedingten Nach-
teile vom Unterhaltspflichtigen widerlegt werden

(BGH, Urteil vom 24.03. 2010 – XII ZR 175/08 –
unter ausdrücklicher Aufgabe der in den
Entscheidungen BGH FamRZ 2009, 1990; 2008,
134 und 1325 angenommenen Beweislastumkehr zu
Lasten des Unterhaltsberechtigten).

Ist der Unterhaltsberechtigte – wie hier – ver-
pflichtet und in der Lage, eine vollschichtige Tätigkeit
in seinem vorehelich ausgeübten Beruf auszuüben, so
spricht schon dieser Umstand gegen fortdauernde
ehebedingte Nachteile (vgl. BGH FamRZ 2008,
1325), allerdings nur, wenn die Einkünfte des Unter-
haltsberechtigten aus dieser Tätigkeit wenigstens die
Einkünfte aus einer ehebedingt aufgegebenen Er-
werbstätigkeit erreichen; in diesem Fall muss der Un-
terhaltsberechtigte substantiiert darlegen, dass gleich-
wohl ehebedingte Nachteile vorliegen, etwa weil mit
der Unterbrechung der Erwerbstätigkeit während der
Ehezeit Einbußen im beruflichen Fortkommen ver-
bunden waren. Nur wenn das jetzt erzielbare Einkom-
men hinter dem Einkommen aus der früher ausgeüb-
ten Tätigkeit zurückbleibt, weil eine Wiederaufnah-
me der früheren Erwerbstätigkeit nach längerer Un-
terbrechung nicht mehr möglich ist, bleibt es insoweit
bei einem ehebedingten Nachteil, den der Unterhalts-
schuldner widerlegen muss (BGH FamRZ 2010, 629;
2009, 1990; Senatsurteile vom 17.12.2009 – 6 UF
38/09 –, FuR 2010, 235, und vom 10.12.2009 – 6
UF 110/08 –, ZFE 2010, 113).

Vorliegend hat die Klägerin unstreitig vorehelich als
Sekretärin zuletzt ein Jahresgehalt von rund 29.000
Euro erzielt, was einem monatlichen Bruttoeinkom-
men von 2.416,67 Euro entspricht. Der Beklagte hat
nicht ansatzweise substantiiert dargetan – und auch
nicht unter Beweis gestellt –, dass die Klägerin ein sol-
ches Einkommen derzeit erzielen könnte, zumal aus
dem in der beigezogenen Akte 12 F 78/07 VA befind-
lichen Versicherungsverlauf der Klägerin ersichtlich
ist, dass sie in den Jahren 1987 bis 1997 erhebliche
Einkommenszuwächse von rund 31.000 DM auf
rund 57.000 DM erzielt hatte. Daher kommt eine Be-
fristung oder Herabsetzung des
Aufstockungsunterhalts der Klägerin – jedenfalls
derzeit – nicht in Betracht.

Aus welchen Gründen die Klägerin nach Vollen-
dung des dritten Lebensjahres von A. nicht wieder in
ihren früheren Beruf zurückgekehrt und wie die von
ihr erhaltene Abfindung von 40.000 DM verwendet
worden ist, kann dahinstehen. Selbst wenn die Kläge-
rin ihre Stelle – wie der Beklagte vorbringt – nur aus
eigenem Wunsch und gegen den Willen des Beklag-
ten aufgegeben hätte, wäre diese auch mit der Pflege
und Erziehung von A. zusammenhängende Rollen-
wahl und der daraus zu Lasten der Klägerin entstan-
dene – derzeit noch fortbestehende – berufliche
Nachteil ehebedingt. […]
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